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Bernf den 5.12.1969 Gf/ge 

Zonenvorschriften 

zum 

Bauaonenplan Oberes Murifeld 

(Plan Nr. 1015/3vom 5.12-69 ) 

Art. 1 

W :l r Inux? s d e r e 1 c h 

Der Bausonenplan Oberes Murifeld sowie dio Zonenvorschriften 

gelten für das im Plan durch eine punktierte Linie umrandete 

Gebiet. 

Art. 2 

Zoneneinteilung und Stellung zu? Bauordnung 

2.1. Es gilt der Zonenplan mit Zonenvorschriften. 

Soweit in diesen Zcnenvorschriften nicht etwas anderes 

vorgesehen ist. finden die Bestimmungen der Bauordnung An- 

wenung. 

2.2. Es werden folgende Zonen ausgeschieden: 

a) Bauverbotssone (Grünfläche gemäss Artikel 9 BVG vom 

26.1,1958) in welcher nur Bauten zulässig sind,, die 

der landwirtschaftlichen Bewirtschaftixng dienen. Der 

Bestand vorhandener anderer Bauten ist zulässig. An 

ihnen dürfen nur Unterhaltsarbeiten vorgenommen wer¬ 

den. Es sind keine Parkplätze, die nicht den bestehen¬ 

den Bauten dienen zulässig. 

Sportfelder wie Fussballplätse sind gestattet, die 

dazu gehörigen Garderoben-» und Geratebauten müssen 

in der benachbarten Bausone oder Freifläche (Art„9 
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BVG) errichtet werden. 

fr) Freiflächen für öffentliche Bauten und Anlagen gemäss 

den Bestimmungen für Grünfläche von Art. 34 der Bau¬ 

ordnung 1955 und gemäss den Bestimmungen für Freiflä¬ 

che von Art. 9 BVG vom 26.1.1958. 

c) Bauklasse II A mit ergänzenden Bestimmungen dieser Zonen- 

Vorschriften 

Bauklasse III H II if 11 

Bauklasse IV *1 It lî » 

Bauklasse VI ft (1 u it 

2.3* Für die in Zonenplan entsprechend bezeichneten Zonen gelten 

folgende besondere Zonenvorschriften: 

2.3.1. Zone Eggfaölzli 

Es kann nach den in den Feldern erwähnten Bauklassen oder 

nach einer Gesamtplanung (mit Sonderbauvorschriften und/ 

oder Bebauungsplan) nach Vorschrift des kantonalen Rechtes 

gebaut werden. Wird nach Gesamtplanung gebaut, so darf 

die Bruttogeschossfläche die den Feldern zugewiesenen 

maximalen Zahlen nicht überschreiten. Wird nach Bauordnung 

gebaut, so dürfen die Ausnutzungsziffern der Felder Egghölz- 

li-Süd, Egghölzli-Ost und Eggholzli-Nord nicht überschrit¬ 

ten werden. 

Feld Bgghölzli-Süd 

Bauklasse VI 

AusnutsungsZiffer 1.8 

Maximale Bruttogeschossfläche 23'000 m2 



Nutsungsart : 

Wohnen, ausgesprochene Kleingewerbe, Läden und Büros, die 

das Wohnen und den baulichen Charakter der Siedlung nicht 

beeinträchtigen. Lärmende Gewerbe sind unzulässig. 

Feld E,gghölzli--Ost 

Bauklasse VI 

Ausnut zungs ziff er 1.2 

Maximale Bruttogeschossilache 35!000 m2 

Maximale Höhe der Bauten ab Niveau der südöstlich an¬ 

grenzenden Strasse: 28.00 ük 

Es ist die Errichtung von Bauten mit 8 Geschossen zu¬ 

lässig. (Höhe und Geschosszahl bei Bau nach Bauordnung 

und Zonenvorschrift). Bei Ueberbauung nach GesamtPla¬ 

nung können diese Höhen + Geschosszahlen neu geregelt 

werden. 

Nutzungsart : 

(mit Sonderbauvorschriften und/oder Bebauungsplan) 

Dienstleistungsbetriebe und Gewerbe, wie Büros, Läden 

Ateliers ; mit Ausnahme einzelner Abwartwohnungen sind 

keine Wohnungen gestattet. 

Feld Egg.hölsli-ITord 

Bauklasse III 

Ausnutzungsziffer 0 c 7 

Maximale Bmt t o g e 3 cho s s fia ehe 10'000 m2 

Nutzungsart : 

Wohnen, ausgesprochene Kleingewerbe, Läden und Büros» 

die das Wohnen und den baulichen Charakter der Siedlung 

nicht beeinträchtigen. Lärmende Gewerbe sind unzulässig. 
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2.3.2. Zone Zentrum 

Es kann nach den in den Feldern ermähnten Bauklaasen oder 

nach einer Gesamtplanung (mit Sonderbauvorschrift und/oder 

Bebauungsplan) nach Vorschrift des kantonalen Rechtes ge¬ 

baut werden. Wird nach Gesamtplanung über die ganze Zone 

Zentrum gebaut, so darf die Bruttogeschossfläche 112'000 ra2 

betragen. Es dürfen nur Gewerbe, Büros, Läden, Ateliers, 

Hotels, Restaurants und andere Dienstleisungsbetriebe er¬ 

stellt Verden. Maximal 1/3 der Bruttogeschossfläche, die 

sich aus der Anwendung der Ausnutzungsziffer oder nach Ge¬ 

samtplanung ergibt, darf für V'ohnungszvecke genutzt >.erden«. 

V/ird nach Bauordnung gebaut, so dürfen die Ausnutzungszif¬ 

fern der Felder Zentrum-';.'est, Zentrum-Ost und Zentrum-Mit¬ 

te nicht überschritten werden. 

Felder Zentrum West und Ost 

Bauklasse IV 

Ausnutzungsziffer: 1.2 

Die maximale Höhe der Baute.1 darf die Kote 570.00 nicht 

überschreiten. 

üutzungsart: 

Wohnen, und Dienstleistungsbetriebe vie stille Geverbe, 

Büros, Läden, Ateliers, Hotels, Restaurants» Störende 

Gewerbe sind ausgeschlossen. 

Feld Zentrum Mitte 

Bauklasse VI 

Ausnutzungsziffer: 1.8 

Die maximale Höhe der Bauten darf die Kote von 570.00 
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nur entsprechend einem Plan für Gesaiatplanung nach kan¬ 

tonalem Recht überschreiten. 

Nutzungsart: 

Vrohnen und Dienstleistungsbetriebe vie stille Gev-erbe, 

Büros, Läden, Ateliers, Hotels, Restaurants. Störende 

Geyerbe sind ausgeschlossen. 

2.3-3. Zone Sollacher 

Es kann anach den in den Feldern ermähnten Bauklassen 

oder nach einer Gesamtplanung (mit Sonderbauvorschrift 'and/ 

oder Bebauungsplan) nach Vorschrift des kantonalen Rechts 

gebaut werden. Wird nach Gesamtplammg gebaut, so darf-die 

Bruttogeschossfläche 166 000 m2 nicht überschreiten. Wird 

nach Bauordnung gebaut, so dürfen die AusnutzungsZiffern in 

den Feldern Sollacher Kordost und Sollacher Südwest nicht 

überschritten v/er den. 

Nutsungsart: 

V'ohnen und ausgesprochene Kleingewerbes kleine, den Sied¬ 

lungen dienende ladengruppen und Büros, die das ruhige 

V/ohnen und den baulichen Charakter der Siedlungen nicht 

beeinträchtigen. Störende Gewerbe sind unzulässig. 

Feld Sollacher Nordost 

B^uklasse IV 

Ausnutzungs z iffer 1.0 

Feld Sollacher Südwest 

Bauklasse II A 

AusnutzungsZiffer 0.5 
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2.3-A - Zone MelchenbUhl 

Es kann nach Bauklasse IY oder nach siner Gesamt planting 

(mit Sonderbauvorschriften und/oder Bebauungsplan) nach 

Vorschrift des kantonalen Rechts gebaut werden. Wird nach 

Gesamtplanung gebaut, so darf die Brattogeschossflache 

62000 m2 nicht überschreiten» Wird nach Bauordnung gebaut, 

so darf die Ausnutzungsziffer nicht überschritten werden. 

Ausnut zungsZiffer 1.0 

Nutzungsart: 

Wohnen und ausgesprochene Kleingewerbe, laden und Büros, die 

das ruhige Wohnen und den baulichen Charakter der Siedlung 

nicht beeinträchtigen. Störende Gewerbe sind unzulässig. 

Die Errichtung eines Tramdepots ist dagegen zulässig. 

2.3*5. Zone Wittigkofen 

Es kann nach den in den Feldern erwähnten Baukla3sen oder 

nach einer Gesamtplanung (mit Sonderbauvorschrift und/oder 

Bebauungsplan) nach Vorschrift des kantonalen Rechts gebaut 

werden. Wird nach G-esamtplanung gebaut, so darf die Brutto- 

geschossfläche im Feld Wittigkofen West 165*000 s.2 nicht 

überschreiten. Wird nach Bauordnung gebaut, so dürfen die 

Ausnutzungsziffern in den Feldern Wittigkofen West und 

Wittigkofen Ost nicht überschritten werden. 

Nutzungsart: 

Wohnen und ausgesprochene Kleingewerbe, kleine,den 

Siedlungen dienende Ladengruppen und Büros-, die das 

ruhige Wohnen und den baulichen Charakter der Siedlungen 

nicht beeinträchtigen. Störende Gewerbe sind unzulässig. 
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Feld WittInkofen West 

Bauklasse IV 

AusnutauD.g8z.if fer 1.0 

Feld Wittigkofen Ost 

Bauklasse II A 

Ausnutzongsziffer 0.5 

2.5•6. Zone Zollgasse-Süd 

Bauklasse II A 

Ausnutz ungsKiffer 0.5 

Nutzimgsart : 

Wohnen, ausgesprochene Kleingewerbe, einzelne Büros 

oder Läden, die das ruhige Wohnen und den baulichen 

Charakter der Siedlung nicht beeinträchtigen sind zu¬ 

gelassen. Störende Gewerbe sind unzulässig. 

Die höchsten Teile eines Gebäudes (Firste, Aufbauten 

eines Attikas), geschlossene Hecken und andere, die 

Aussicht behindernde Anlagen im Feld Zollgasse-Süd, 

dürfen folgende Koten nicht Überschrexten: 

Im Feld A die Kote 562.00 

Im Feld B die Kote 564*00 

2.3*7. Zone Schiferllweg 

Bauklasse II A 

Ausnutzungsziffer 0.25 

Nutzungaart: 

Wohnen, ausgesprochene Kleingewerbe, einzelne Büros 

oder Läden, die das ruhige Wohnen und den baulichen 

Charakter der Siedlung nicht beeinträchtigen sind zu¬ 

gelassen. Störende Gewerbe sind unzulässig. 
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Ar t. 2 

Ausnutzung und Nutzung 

3.1. Pur die Ausnutzung sind die in den 7o nen vu r sehn ft e n fest- 

ge.Legten maximalen Bructogeschossflachen oder Ausnut zungszif' 

fern massgebend. Mix der Baueingabe ist für jedes Gebäude 

eine schematische Nuta f lächenberechnuiig einzureichen. Die 

anrechenbare Bruttogescho ss fläche und die AusnutzungsZif¬ 

fern sind nach den Rich.tli.nien zur Orts-« Regional- und 

Land es plaming "Die Ausnützungsz i.f fer und ihre Anwendung" 

des Institutes für Orts-, Regional-- und Landesplanung ETH» 

Blatt '314 '420 aus dem Jahre 1966 zu berechnen. 

Str&ssen, cUe nach PrivatstrassenvefOrdnung gebaut werden 

und private Brsch.1 s essungsanlagen werden bei der anrechen¬ 

baren Landi'läcne nient abgezogen. 

3.2. In allen Zonen und Feldern and der Freifläche (die Bau¬ 

verbotszonen nach Artikel 2.2a) dieser Zonenvorschriften 

ausgenommen), sind neben den genannten Mutzungen öffent¬ 

liche Bauten zulässig. Als öffentliche Bauten im Sinne 

dieser Vors car i..ften gelten auch Kindergärten, Tagesheime, 

Horste, Freizeitzentren, Sportanlagen,, Schulen. Kirchen 

und andere Anlagen öffentlichen Charakters. die privat 

betrieben werden, sowie die Telefonzentrale und ähnLiche 

technische Werke. In der Freifläche Melcnenbühl sind dem 

Stiftungszweck dienende Heime zulässig. 

3.3* Für öffentliche Bauten, gemass Art. 3.2. dieser 

otavorschri ften, v/ird keine Bruttogeschossflache im Sinne 
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dieser Zonenvorschriften.in Anwendung gebracht. Diese 

Beötinunimg gxlt für aJie Zonen. 

?.4. Aivgo einst ellhall en und unterirdische Lager- und Speditions- 

rnvane. die in Zusaaiuieühang mit einem Eiiücaufszentrum, Hotel, 

'Wo anbauten, oder de,a offert liehen Interesse dienenden Anlagen 

err ich feet werden, fallen nicht im die Berechnung der Brut to¬ 

ge f.! ehe 3 Bi'i aonen. An fco ej as t. ei Xîiai .1. eu. d le Zwecken des Auto- 

ao h i I^eiverbes u ienea, werden als anrechenbare Bru ôtoge-senoss- 

fIschen g em ester*.. 

'5.5. Hovels ? Mot elf: und Aparteaieutho eels lallen nicht unter 

den Begriff der Wohnungen. 

Art. 4 

Parki erungsvorschriften. 

Auf privatem Grund sind im Minimum folgende ober-- und unter¬ 

irdische Autoabsteliplatze zu errichten, die entweder dem 

Gebàudeeigentumer der Hochbauten zu Eigentum gehören oder 

durch Dienstbarkeiten, gesichert sein müssen. 

2 Parkplatz e/Einfamilienhaus 

1 Park plat z/M hnung 

1 Parkplatz pro 50 m2 Bruttonutsflache Gewerbe, Läden, Büros 

i Parkplatz- pro .100 h.2 geverbî < ehe Lagerfleche 

Für Besucher und die Anlieferung sind zusätzliche Parkplätze 

zu schaffen. 
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A -CC * o 

Kind ers pi elplät ze 

Bei Wohnbauten ist 20% der Br u11 o g e s cho s s f lä che der Woh¬ 

nungen mit mehr als 2 Zimmern auf privatem Grund als 

Kinderspielplatz au reservieren. Der Verwendungszweck 

gemeinsamer Kinderspielplätze ist privatrechtlich 

durch Dienstbarkeiten zu Gunsten der Einwohnergeneinde 

sicherzustellen. Mindestens 1/4 der Kinderspielplätze 

ist als Hartp.lats auszubilden. 

Art, 6 

Landschaftsschutz und Grünflächengestaltung 

6.1, Die im Zonenplan eingetragenen Bäume werden im Sinne von 

Art. 157 ff der Bauordnung geschützt. Sowohl hei der Be¬ 

wirtschaftung der Grundstücke als auch beim Bau und Unter¬ 

halt der Strasseu und Wege ist auf den Baumbestand volle 

Rücksicht su n'ehaen. 

6.2. Der Melchenbühlweg, der Wittigkofenweg und das Puffergäss- 

chen müssen als Pusswege erhalten werden. Sie dürfen je¬ 

doch nach Massgabe des Bedürfnisses der Ueberbauung ange- 

passt und verlegt werden. 

Art. 7 

Schutzgebiet 

Der Geltungsbereich des Bauzonenplanes Oberes Murifeld mit 
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Sonderbauvorschriften wird mit Ausnahme der Zonen Zentrum 

ïjgghôlzli Süd. Egghölsli Ost und Egghölzli Nord sum Schutz¬ 

gebiet im Sinne von Art. 91 der Bauordnung erklärt. 

Bern, den r;- 'Desember 1969 
Gf/ge Der Stadtpräsident 



Crenehwi gxmc ^verrier Ire 

Auflage : 2.1. !•» ß.-Ä-^ß.lQ Abschluss des Einspracheverf'ahrens : 

1. Eingelangte Einsprachen: Er ledig te Einsprachen: . J ,. 

Aufrechterhaltene Einsprachen: .?    

       

 

2. Eingaben: Keine 

3. Einsprachen gegen nachträgliche Planänderungen: Keine 

Genehmigt durch den Gemeinderat: 18. 3. 1970 

Genehmigt vom Gemeinden! der Stadt Bern 

am ] B. MKL wm 

Namens des Gemeinderates 
Dar Sladtpriisident : Der Stadtsehraibar: 

'/LÄxLUÄ, ÜUyUlsU4AS 

Genehmigt durch die Einwohn 

mit: AI §.? 1  Ja 

mit: .4.'48T  

einde Bern am: ^,6, .197.0  

Namens der Einwohner gemeinde Berr 
Der Stadtschreiber : 

ÜLOtAsUsUtj* 

Genehmigung ierungsrat: 
Vom Regierungsrate genehmigt, 
unter Vorbehalt von Drittmannarechten. 

BERN, den .Jß. QkffJ^Jff  

Im Namen des Regierungerates , 
Qtr PrMHwt! D«r 3tutMcMtar.- /, ft 

— // 1 



Anhang III 

Mit dem Inkrafttreten des Bauklassenplanes mit zugehörigen Vorschriften wer 

den die nachstehenden Ueberbauungsordnungen ganz oder in erwähntem Umfang 

aufgehoben: 

- Alignementsplan und Sonderbauvorschriften Tiefenau vom 7. Juli 1954, Par¬ 

zelle Nr. 11/1756 (Reichenbachstrasse 87) 

- Bebauungsplan Ausser-Holligen vom 15. August/25. Oktober 1957, nicht 

realisierter Teil von Feld B inkl. dazugehörende Sonderbauvorschriften 

- Bebauungsplan Freiburgstrasse-Schlossstrasse-Weissensteinstrasse vom 8. 

Mai 1968, Feld D inkl. dazugehörende Sonderbauvorschriften 

- AIignementplan Schosshalde II vom 20. Dezember 1953 

- Zonenplan Oberes Murifeld vom 5. Dezember 1969, Zone Schiferliweg, Wit- 

tigkofen Ost und dazugehörende Zonenvorschriften 

- Baulinienplan und Sonderbauvorschriften Stadtbach-West, vom 20. Mai 1969, 

Teil Ost (Parzellen Nr. 11/193, 548, 2046) und Teil Nord (Parzellen Nr. 

11/244, 264, 265) 

- Sonderbauvorschriften zum Baulinienplan Tscharnergut vom 1. August 1960 i 

Bereich ausserhalb des Wirkungsbereiches des Bebauungsplanes 

- Sonderbauvorschriften zum Baulinienplan Schwabgut II vom 6. April 1965, i 

Bereich ausserhalb des Wirkungsbereiches des Bebauungsplanes 
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